
Darf eine verbeamtete Lehrkraft in NRW die
angeheiratete(n) Nichte/Neffen unterrichten?
Beitrag von „turtlebaby“ vom 23. Juni 2025 00:42

Ist in kleineren Städten oft gar nicht zu vermeiden, wenn es nur eine Schule des jeweiligen Typs
gibt. Ich hatte meine eigene Tochter an der Schule und demnach auch ständig deren Freunde
im Unterricht - es waren auch diverse ander Kollegen- Kinder und die Kinder der Schulleiter da.
Das fand ich schon etwas schwierig , aber ging halt nicht anders. Bei uns wurde versucht, dass
man nicht das eigene Kind in der Klasse hat, aber manchmal konnte man auch das nicht
vermeiden.
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